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(Bitte bei Antwort angeben) 
Mein Zeichen   

 Tag 
 
 

 

67.11  61.42-5.8-7    28. September 2009   
 
 

  

Herstellung von zwei Teichen „Bärenkamp-West“ – Plangenehmigung       
 
 
Aufgrund Ihres Antrags vom 3. September 2009 erteile ich die  
 
 

P l a n g e n e h m i g u n g 
 
 
zum Ausbau von zwei Gewässern in der Form der in den Anlagen beigefügten Unterlagen unter 
Einhaltung der genannten Auflagen und Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise in der Ge-
markung Riddagshausen, Flur 7, Flurstücke 147/49, 147/50, 158/1 und 159/1.        
 
 
Kosten werden für dieses Verfahren nicht erhoben.  
 
 
1. Anlagen 
 
Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieser Plangenehmigung:  
 
 
1. Antrag  
 
2. Erläuterungsbericht  
 
3. Übersichtsplan       o. M.  

 
4. Übersichtsplan       M = 1 : 2.000 
 
5. Lageplan          M = 1 : 1.250 
 

 Fachbereich 
 Stadtplanung und Umweltschutz 
 Abteilung Umweltschutz 
 Untere Wasserbehörde 
 Petritorwall 6 
 

 Name: Herr Steigüber  
   
 Zimmer: 24  
  

 Telefon: 470-6323  
  Vermittlung: 0531 470-1 
 Fax: 470-6399 
 E-Mail: dirk.steigueber@braunschweig.de  
    



- 2 - 

 

6. Höhen und Schnitte       M = 1 :   500/1 : 200 
 

7. Abschätzung des zu erwartenden Wasserstandes   
  
 
2. Auflagen 
 
1. Der Beginn der Umsetzung der beantragten Maßnahmen ist der Unteren Wasserbehörde 

(Ansprechpartner: Herr Pfeiff, Petritorwall 6, 38118 Braunschweig, Telefon 0531 470-6364, E-
Mail karlheinz.pfeiff@braunschweig.de) innerhalb von drei Werktagen vor Beginn mündlich, te-
lefonisch oder schriftlich mitzuteilen. 

 
2. Die Beendigung der Maßnahme ist der Unteren Wasserbehörde (Ansprechpartner: Herr Pfeiff) 

innerhalb von drei Werktagen nach der Beendigung mündlich, telefonisch oder schriftlich mit-
zuteilen.  

 
3. Die örtliche Bauleitung hat sich während der Bauzeit mit der Unteren Wasserbehörde (Ans-

prechpartner: Herr Pfeiff) mindestens im wöchentlichen Rhythmus vor Ort abzustimmen.  
 
4. Die Abnahme der Baumaßnahme ist innerhalb von einer Woche nach Beendigung der Maß-

nahme bei der Unteren Wasserbehörde (Ansprechpartner: Herr Pfeiff) schriftlich zu beantra-
gen.   

 
5. Der Oberboden ist vor Beginn der Maßnahmen abzuschieben und seitwärts zu lagern.  

 
6. Der anfallende Bodenaushub ist am Rand der Teiche zu lagern, als Steilufer herzustellen und 

mit dem abgeschobenen Oberboden abzudecken.  
 

7. Das Einbringen von Pflanzen- oder Tierarten – insbesondere der Besatz mit Fischen – in die 
Teiche ist untersagt.  

 
8. Öffentlich zugängliche Bereiche müssen sicher benutzbar ausgeführt werden (Verkehrssicher-

heit).   
 
9. Die plangenehmigten Maßnahmen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen von der Vorha-

benträgerin vermessungstechnisch aufzunehmen (sämtliche Höhen in müNN mit Angabe der 
Lage als „Gauß-Krüger-Koordinaten“). Die Ergebnisse sind der Unteren Wasserbehörde (Ans-
prechpartner: Herr Pfeiff) umgehend vorzulegen.  

 
10. Bei evtl. Schadensfällen, d. h. dem Austritt von wassergefährdenden Stoffen, ist die Feuerwehr 

der Stadt Braunschweig (Telefon 112) unverzüglich zu benachrichtigen.   
 
 
3. Auflagenvorbehalt 
 
Falls nachteilige Auswirkungen eintreten oder erkennbar werden, behalte ich mir vor, weitere Auf-
lagen zu erteilen.  
 
 
4. Hinweise 
 
1. Diese Plangenehmigung ergeht unbeschadet der privaten Rechte Dritter und ersetzt sonstige 

nach dem Niedersächsischen Wassergesetz notwendige Genehmigungen, Zustimmungen und 
dergleichen.   
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2. Dass diese Plangenehmigung unbeschadet der privaten Rechte Dritter ergeht, gilt auch für 
den Fall, dass die Stadt Braunschweig als Grundstückseigentümerin betroffen ist. Bei Inans-
pruchnahme von nicht öffentlich-rechtlich gewidmeten städtischen Grundstücksflächen ist die 
Abteilung Liegenschaften der Stadt Braunschweig (Ansprechpartner: Herr Heilmann, Kleine 
Burg 14, 38100 Braunschweig, Telefon 0531 470-2761) zu beteiligen.  

 
3. Für alle eventuellen Schäden, die nachweislich infolge der Herstellung der beiden Teiche ent-

stehen, haftet die Vorhabenträgerin. 
 
4. Es wird empfohlen, vor Beginn der Maßnahme eine Beweissicherung für die im Planungsge-

biet liegenden Straßen und Wege durchzuführen.  
 
5. Jagdrechtliche Fragen – z. B. Unterschutzstellung des Planungsgebietes – werden in diesem 

Verfahren nicht geregelt.  
 
6. Bei Erdarbeiten ist auf Bodenfunde gemäß § 14 des Niedersächsisches Denkmalschutzgeset-

zes zu achten. Bodenfunde (z. B. Mauerreste oder Knüppellagen, aber auch bewegliches 
Fundgut wie Scherben etc.) sind an der Fundstelle zu belassen. Weitere Arbeiten an der 
Fundstelle sind einzustellen. Von dem Fund ist sofort das Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpflege, Stützpunkt Braunschweig, Husarenstraße 75 „Berliner Haus“, 38102 Braun-
schweig (Telefon 0531 121606-14) oder das Referat Baurecht der Stadt Braunschweig, Stelle 
Denkmalschutz, Langer Hof 8, 38100 Braunschweig (Ansprechpartnerin: Frau Klein, Telefon 
0531 470-3097), zu benachrichtigen.  

 
7. Werden Wasserhaltungen erforderlich, ist vor Beginn ein Antrag bei der Unteren Wasserbe-

hörde (Ansprechpartner: Herr Pfeiff) zu stellen.  
 
8. Im Planungsgebiet könnten Kampfmittel vorhanden sein. Es wird empfohlen, sich frühzeitig vor 

Baubeginn mit der Unteren Bodenschutzbehörde (Ansprechpartner: Herr Funke, Petritorwall 6, 
38118 Braunschweig, Telefon 0531 470-6361) in Verbindung zu setzen.  

 
 
5. Begründung 
 
Gemäß § 119 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) 1 bedarf der Ausbau eines Gewäs-
sers (Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer) 
der vorherigen Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens.  
 
Die unter 2. genannten Auflagen sind gemäß § 36 Absatz 2 Nr. 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG)2 zulässig und erforderlich. 
 
Der unter 3. genannte Auflagenvorbehalt ist gemäß § 36 Absatz 2 Nr. 5 VwVfG zulässig. Der Auf-
lagenvorbehalt ist erforderlich, da es sich bei dem Maßnahmengebiet um ein für die Wasserwirt-
schaft sehr sensiblen Bereich handelt. Die Abwägung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Der Auflagenvorbehalt ermöglicht es mir, durch weitere Auflagen derzeit nicht erkennbare nachtei-
lige Auswirkungen der genehmigten Maßnahme zu beseitigen bzw. auf ein Mindestmaß zu redu-
zieren und so das Wohl der Allgemeinheit zu wahren. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß §§ 3a und 3d des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG)3 in Verbindung mit der Nr. 13.16 der Anlage 1 zum UVPG als sonstige Ausbaumaß-
nahme einer Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht nach Maßgabe des Landesrechts.  
 
Nach § 1 Absatz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(NUVPG)4 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 14 dieses Gesetzes ist für sonstige Gewässerausbau-
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maßnahmen mit Ausnahme u. a. des naturnahen Ausbaus von Teichen eine allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls vorgesehen.  
 
Bei dem naturnahen Ausbau eines Teiches handelt es sich um einen menschlichen Eingriff in die 
Natur. Markant für einen naturnahen Gewässerausbau sind z. B. die Ausgestaltung unterschiedli-
cher Gewässertiefen – einschließlich eines verschiedenartig geformten Gewässerbettes – und 
damit einhergehenden wechselnden Wasserständen. Der naturnahe Gewässerausbau soll das 
jeweilige Gewässer mittelfristig in einen natürlichen Zustand überleiten.       
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma und Landschaft, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen und auf Kultur- und sonstige 
Sachgüter.  
 
Bei der beantragten Maßnahme handelt es sich um den naturnahen Ausbau von Teichen, so dass 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nicht erforderlich ist.  
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, die aus den beantragten Maßnahmen resultie-
ren, werden nicht erwartet.  
 
Gemäß § 119 Absatz 2 NWG kann der Ausbau des Gewässers ohne vorherige Durchführung ei-
nes Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden (Plangenehmigung).  
 
Die vorhandenen Einzelinteressen wurden mit den Allgemeinwohlinteressen abgewogen. Insbe-
sondere durch die Umsetzung der vorgesehenen Auflagen werden die Einzelinteressen weitge-
hend geschützt und mögliche Nachteile in ihrer Auswirkung gemildert, wenn nicht gar beseitigt.   
  
Negative Auswirkungen auf angrenzende Flächen oder Wege durch die beantragte Maßnahme 
sind grundsätzlich auszuschließen. Die vorgelegte Planung lässt keine grundsätzlich negativen 
Auswirkungen erkennen.  

 
Es werden keine negativen Beeinträchtigungen des Grundwasserspiegels aufgrund der Maßnah-
me erwartet. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde erhält eine Kopie dieser Plangenehmigung (ohne Anlagen) zur 
Kenntnis.  
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Braunschweig, Postfach 33 09, 38022 Braunschweig 
schriftlich oder bei der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz, Abtei-
lung Umweltschutz, Petritorwall 6, 38118 Braunschweig zur Niederschrift einzulegen.  
 
Bei bevorstehendem Fristablauf bitte den Nachtbriefkasten am Rathaus, Platz der Deutschen Ein-
heit 1, benutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A.  
 
gez.  
 
Hasenfus  
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Anlagen 
Unterlagen zu Ziffer 1 
 
 
Fundstellen der genannten Rechtsgrundlagen 
 
1 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 25. Juli 2007 (Niedersächsisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt – Nds. GVBl. – Seite 345) in der derzeit geltenden Fassung 
 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (Bundesgesetzblatt I Seite 102) in 
der derzeit geltenden Fassung 
 
3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. Februar 1990 (Bundesge-
setzblatt I Seite 205) in der derzeit geltenden Fassung 
 
4 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) vom 30. April 
2007 (Nds. GVBl. – Seite 179) in der derzeit geltenden Fassung 


	3. Auflagenvorbehalt

